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Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten und die Ihnen zustehenden Rechte.  
 
Ausnahme: Die Informationspflicht nach Art. 13 DSGVO besteht nicht, wenn und soweit die 
betroffene Person bereits über die Informationen verfügt. 
 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
 
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
Landratsamt 
Verkehrs- und Ordnungsamt – Referat Allgemeines Ordnungsrecht 
Hausanschrift: 01796 Pirna, Schloßhof 2/4 
Postanschrift: 01782 Pirna, Postfach 10 02 53/54  
Telefon: 03501 515-4201  
E-Mail: verkehr-ordnung@landratsamt-pirna.de 
 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 
Hausanschrift: 01796 Pirna, Schloßhof 2/4 (Haus EF)  
Postanschrift: 01782 Pirna, Postfach 10 02 53/54  
Telefon: 03501 515-1050  
E-Mail: datenschutz@landratsamt-pirna.de 
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung 
 
Ihre Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe e DSGVO in 
Verbindung mit dem Glücksspielstaatsvertrag, dem Sächsisches Ausführungsgesetz zum 
Glücksspielstaatsvertrag, der Gewerbeordnung und dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz 
zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen und zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen gemäß den o.g. Vorschriften 
übertragen wurde, erhoben und verarbeitet. 
 
Ihre Daten werden für den Vollzug der o.g. Vorschriften erhoben, insbesondere um 

 gewerberechtliche Erlaubnisse zu Erteilen und ggf. zu widerrufen 

 den Widerruf gewerberechtlicher Erlaubnisse sowie die Untersagung der weiteren 
Ausübung gewerblicher Tätigkeiten zu prüfen 

 die persönliche Zuverlässigkeit des Antragstellers/der Antragstellerin zu beurteilen 

 die sicherheitsrechtliche Gefährdungslage zu beurteilen 

 die Abstimmung mit den betroffenen Sicherheitsbehörden bzgl. der Genehmigungs-
fähigkeit der beantragten Erlaubnis zu gewährleisten 

 
Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an (immer abhängig von der 
Gewerbetätigkeit): 

 Landkreisverwaltung Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 

 Bundesamt für Justiz 

 Staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister 

 Finanzamt 
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 Berufsgenossenschaften 

 Gemeindeverwaltungen 

 Industrie- und Handelskammer 

 Handwerkskammer 

 Landesamt für Verfassungsschutz 

 Hauptzollamt 

 Landeskriminalamt Sachsen 

 Landes-, Bundes- und Ortspolizeibehörden 

 Landesdirektion Sachsen 

 Staatsanwaltschaft Dresden 

 Amtsgericht Dresden 

 Gesetzliche Krankenkassen 
Die Weitergabe Ihrer Daten ist hier notwendig, um Ihren Antrag bearbeiten zu können, oder 
aber auch um notwendige Informationen zur Bearbeitung gewerberechtlicher Vorgänge zu 
erheben. Daten werden auch weitergegeben bei Anforderung von Sicherheitsbehörden. Im 
Falle von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Strafverfahren aber auch Klageverfahren werden 
Ihre Daten an diese dafür zuständigen Stellen übermittelt. Auch die Rechtsaufsichtsbehörden 
haben ein Auskunftsrecht. 
 
Speicherdauer 
 
Ihre Daten werden aufgrund der festgelegten Aufbewahrungsfristen nach dem 
Landeseinheitlichen Aktenplan für den Freistaat Sachsen für 10 Jahre gespeichert. 
 
Sie haben folgende Datenschutzrechte 
 
Sie können unter o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten ver-
langen (Auskunftsrecht), sie können eine Berichtigung verlangen, wenn nachweislich unrich-
tige Daten zu Ihrer Person gespeichert sind (Recht auf Berichtigung). Sie haben, unter 
bestimmten Voraussetzungen, das Recht das Löschen Ihrer Daten zu verlangen (Recht auf 
Löschung). Ihnen kann unter Umständen ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zustehen (Recht auf Einschränkung der Verarbeitung). Gegebe-
nenfalls haben Sie ein allgemeines Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung, dieser Wi-
derspruch ist zu begründen (Widerspruchsrecht). Ihnen kann das Recht auf Herausgabe der 
von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zustehen (Recht auf Datenübertragbarkeit). 
 
Beschwerderecht 
 
Sie haben das Recht sich mit einer Beschwerde an den o. g. Datenschutzbeauftragten oder 
an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die örtlich zuständige Behörde ist: 
 
Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte 
Postfach 11 01 32 
01330 Dresden 
  



 

Landkreis 
Sächsische Schweiz- 
Osterzgebirge 

Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO 

 

 

 

Verkehrs- und  
Ordnungsamt 

Erhebung von personenbezogenen Daten bei 
der betroffenen Person 

 

 

 

 
Stand: 08.11.2024  Seite 3 von 3 

Pflichten 
 
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist aufgrund § 14 Gewerbeordnung i. V. m.  
§ 1 Gewerbeanzeigenverordnung sowie §§ 33a, 33c, 33d, 33i, § 24 GlüStV, § 18 a  
SächsGlüStVAG, 34, 34a, 34c, 34f, 34h, 34i GewO erforderlich. Sie sind verpflichtet, die  
personenbezogenen Daten bereitzustellen. Die Nichtbereitstellung hat die Unmöglichkeit der  
Antragsbearbeitung zur Folge. 
 
Zweckänderung 
 
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nur für den angegebenen Zweck 
verarbeitet. Werden die Daten für einen anderen Zweck verarbeitet, dann informieren wir Sie 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 
 


